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Anleitung zur Applikation „UE-Verrechnung“ 
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1. Eingabe 
Auf der Startseite werden im Bereich „Eingabe“ jene Betriebe, für die eine Zugangsberechtigung 
vorliegt, angezeigt. Zusätzlich wird für jeden Betrieb die derzeit aktuelle Verrechnungsart 
(Treuhandkonto oder Direktauszahlungen an die Arbeitnehmer:innen) angeführt. 
Der zu bearbeitenden Betrieb ist auszuwählen. Durch Klicken auf das Feld „Auswahl“ wird die 
Eingabemaske für die Verrechnung gestartet. 

 
 

Unter dem Menüpunkt „Direktdaten“ kann mittels einer vom Lohnprogramm ausgegeben xml-Datei 
die UE-Verrechnung mit Auszahlung auf das Treuhandkonto erledigt werden. Für nähere 
Informationen zu der Verrechnung mittels Direktdaten steht im eBUAK-Portal unter FAQ das 
Dokument „Direktdatenaustausch im eBUAK-Portal“ zur Verfügung. 

 
Im Bereich „Verrechnungslisten“ steht ein Archiv der Verrechnungslisten zur Verfügung. Hier können 
Verrechnungslisten gesucht und abgespeichert oder ausgedruckt werden. 

http://portal.buak.extern/Anleitung%20Direktdatenaustausch%20im%20eBUAKPortal/Direktdatenaustausch%20Portal%20Kunden.pdf
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Die aktuellen Urlaubsansprüche der laufend beschäftigten Arbeitnehmer:innen eines Betriebes 
können unter „Urlaubsansprüche“ abgefragt werden. 

 
1.a. Verrechnung auf das Treuhandkonto der Firma 
Hat der Betrieb ein Konto gem. § 8 Abs. 3 BUAG eingerichtet, erfolgt die Anweisung des 
Bruttoentgeltes inklusive 30,1 % Nebenleistungen auf das Treuhandkonto des Betriebes. 

 
Bei der Verrechnung auf das Treuhandkonto der Firma wird eine zweispaltige Eingabemaske des 
ausgewählten Betriebes angezeigt. Auf der linken Seite werden alle derzeit laufend beschäftigten 
Arbeitnehmer:innen mit den aktuellen Urlaubsansprüchen angezeigt. Diese können auch über die 
Schaltfläche „AUFSTELLUNG URLAUBSANSPRÜCHE“ ausgedruckt werden. 

 
Mit der Schaltfläche „NEUE EINGABE“ gelangt man wieder auf die Startseite. 

 
Auswahl der Arbeitnehmer:innen 
Durch Klicken auf die Kästchen in der ersten Spalte der Tabelle „laufend beschäftigte Arbeitnehmer:innen“ 
können die jeweiligen Arbeitnehmer:innen, für welche Einreichungen zu erledigen sind, ausgewählt 
werden. Durch Anklicken des Kästchens in der Tabellenüberschrift können alle Arbeitnehmer:innen in 
einem Arbeitsschritt markiert werden. 

 
Mit den zwischen den beiden Aufstellungen vorhandenen Navigationspfeilen können die 
ausgewählten Arbeitnehmer:innen in den Bereich „eingereichte Arbeitnehmer:innen“ verschoben 
werden, damit sie weiterbearbeitet werden können. Hier besteht auch die Möglichkeit, mittels 
Eingabe der SV- Nummer oder des AKZ, Arbeitnehmer:innen, die nicht in der Aufstellung „laufend 
beschäftigte Arbeitnehmer:innen“ aufscheinen, hinzuzufügen. Es werden ebenfalls die aktuellen 
Urlaubsansprüche angezeigt. 
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Angabe des Urlaubszeitraumes 
In den Feldern „Urlaub von“ und „Urlaub bis“ sind Beginn und Ende des Urlaubs anzugeben bzw. mit 
der Kalenderfunktion auszuwählen. Es werden Samstag, Sonn- und Feiertage (lt. zugeordnetem KV- 
Bereich des Arbeitnehmers bzw. der Arbeitnehmerin) automatisch berücksichtigt. Bei z.B. Eingabe 
Urlaub von 24.12.2024 bis 10.01.2025 werden alle darin vorhandenen Wochenenden und Feiertage 
automatisch berücksichtigt. Im Feld „Urlaubstage“ wird daraufhin die Anzahl der tatsächlich zu 
verrechnenden Urlaubstage ausgegeben. 

 
Sind für eine:n Arbeitnehmer:in einzelne unabhängige 
Urlaubstage bzw. Urlaubszeiträume zu verrechnen, so können 
diese mit dem Feld „+“ erfasst bzw. mit „-“ wieder entfernt 
werden. 

 
 

Betriebsurlaub festlegen 
Durch die Auswahl des Sterns im Feld „Urlaub von*“ wird der Kalender 
geöffnet, der es ermöglicht einen Urlaubszeitraum für alle 
Arbeitnehmer:innen gleichzeitig einzugeben. 

 
Der hier eingegebene Urlaubszeitraum wird für alle ausgewählte Arbeitnehmer:innen übernommen. 
Betriebsurlaube können somit mit nur einer Datumseingabe für alle Arbeitnehmer:innen gleichzeitig 
gespeichert werden. 

 
Keine zusätzliche Meldungseingabe erforderlich 
Die eingegebenen Urlaubsmeldungen werden bei der Verrechnung automatisch in die monatliche 
Zuschlagsmeldung (Anwendung: Meldungseingabe) übernommen, müssen daher, wenn die 
Urlaubsentgeltverrechnung vor der Meldungseingabe erledigt wird, nicht nochmals in der 
Applikation „Meldungseingabe“ erfasst werden. Kommt es zu Änderungen der Urlaubshaltungen, 
können diese bis zur Erledigung der Zuschlagsmeldung in der Meldungseingabe unter „Übersicht 
Arbeitnehmer:innen“ bei dem oder der betreffenden Arbeitnehmer:in aktualisiert werden. 

 
Verrechnungsfreigabe 
Durch Klicken auf die Schalfläche „EINGABEPROTOKOLL“ wird eine Aufstellung der zur Verrechnung 
eingegebenen Arbeitnehmer:innen geöffnet. Dieses pdf-Dokument kann gespeichert und gedruckt 
werden. 

 
Die Online-Verrechnung der angezeigten Arbeitnehmer:innen wird durch Betätigen der Schaltfläche 
„VERRECHNEN“ gestartet. Die Online-Verrechnung der Daten kann je nach Anzahl der eingereichten 
Arbeitnehmer:innen einige Zeit in Anspruch nehmen. Das Ende der Verarbeitung ist abzuwarten, nur 
dadurch kann die korrekte Verrechnung der UE-Einreichungen erledigt werden. 

 
Nach erfolgreicher Verrechnung, werden die verrechneten Arbeitnehmer:innendaten mit AKZ, SVNR, 
Name und der gesamte Zeitraum (Urlaub von, Urlaub bis), in welchem die Urlaubstage gemeldet 
wurden, ausgewiesen. Die Anzahl der eingereichten und der verrechneten Urlaubstage werden 
separat aufgelistet. 
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Die Verrechnungsliste/n werden als pdf-Dokument zum Speichern und Drucken bereitgestellt. 

 
 

Mit der Schaltfläche „NEUE EINGABE“ wird die Startseite der „UE-Verrechnung“ geöffnet. 
 
 

1.b. Verrechnung mit Direktauszahlung an den oder die Arbeitnehmer:in 
Nach der Betriebsauswahl werden auf der Startseite im oberen Bereich die Stammdaten des 
Betriebes ersichtlich. 
 
Es werden hier die gespeicherten Daten des Betriebes für die Abgaben der 
Sozialversicherungsbeiträge (Beitragskontonummer, Sozialversicherungsträger:in), der Lohnsteuer 
(Finanzamts- bzw. Steuernummer) und die Gemeindekennzahl für die Abgabe der Kommunalsteuer 
zur Kontrolle angeführt. 
 
Eine Urlaubsentgeltverrechnung ohne diese Daten ist nicht möglich. Sind diese Daten noch nicht 
vorhanden oder nicht mehr aktuell, sind sie per E-Mail an ue@buak.at zu übermitteln. Sobald die 
Daten gespeichert sind, können Urlaubsentgelteinreichungen erfolgen. 

 
Mit der Schaltfläche „Weiter“ wird die Eingabemaske für den oder die Arbeitnehmer:in geöffnet. Im 
oberen Bereich werden weiterhin die Betriebsstammdaten angezeigt. 

 

mailto:ue@buak.at
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Auswahl der Arbeitnehmer:innen 
Um eine:n Arbeitnehmer:in auszuwählen, gibt es die Möglichkeit, die betreffende 
Sozialversicherungsnummer bzw. das mindestens 9-stellige "Arbeitnehmer:innenkennzeichen" (AKZ) 
direkt einzugeben oder aufgrund des Namens bzw. des Geburtsdatums nach diesem bzw. dieser zu 
suchen. 

 
Laufend beschäftigte Arbeitnehmer:innen werden nach Betätigen des gleichnamigen Buttons in 
Form einer Liste zur Auswahl vorgeschlagen. 

 
Nach Angaben zu dem oder der betreffenden Arbeitnehmer:in ist der nebenstehende Button 
"Auswahl" zu betätigen. Die Seite, welche die Urlaubsentgelteinreichung für den oder die 
ausgewählte:n Arbeitnehmer:in ermöglicht, wird sodann geöffnet. 

 
Wiedereintritte von Arbeitnehmer:innen 
Wird ein:e Arbeitnehmer:in im Betrieb wieder beschäftigt und ist diese:r noch nicht als laufend 
beschäftigt bei der BUAK gemeldet, so muss die Meldung des Wiedereintrittes bereits bei der 
Urlaubsentgelteinreichung erfolgen. 
Es ist auch ein Wiedereintritt einzugeben, wenn der oder die Arbeitnehmer:in zum Zeitpunkt der UE- 
Verrechnung nicht mehr beim Betrieb als beschäftigt gespeichert ist. In diesem Fall ist als 
Wiedereintrittsdatum das erstmalige Eintrittsdatum anzugeben. 
Die Angabe des Wiedereintrittsdatums, des Berufs und des entsprechenden KV-Lohns ist dafür 
unbedingt erforderlich. Es ist darauf zu achten, aus den vorgeschlagenen KV-Löhnen den 
entsprechenden auszuwählen, da ansonsten der KV-Lohn, der an erster Stelle zur Auswahl steht, zur 
Anwendung kommt. 

 

 
 

AN-Stammdaten aktualisieren 
Im oberen Bereich besteht die Möglichkeit, die Adressdaten des Arbeitnehmers oder der 
Arbeitnehmerin gegebenenfalls zu aktualisieren, dafür ist der Button "Bearbeiten" zu betätigen. Die 
Adressangabe ist erforderlich, um dem oder der Arbeitnehmer:in die Verrechnungsinformation 
zukommen lassen zu können. 
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Beitragsgruppenerhebung 
Die BUAK erhebt anhand von Alter und Bemessungsgrundlage die jeweilige Beitragsgruppe von 
Arbeitnehmer:innen. 
 
Bei Lehrlingen werden die Angaben zur entsprechenden Beitragsgruppe benötigt:  
Beitragsgruppe A3z (B045): bei Lehrbeginn ab 01.01.2016 

 
 

Bei geringfügigen Arbeitnehmer:innen ist zwischen der Beitragsgruppe N14 (B010) und N14u (B010+A09) 
auszuwählen. 
 
Lohnpfändung: 

 
Wird das Auswahlfeld „Lohnpfändung“ ausgewählt, öffnet sich die Schaltfläche „Gläubiger:innendaten 
erfassen“. Hier sind die notwendigen Daten für die Berücksichtigung der Lohnpfändung einzugeben. 

 

 
Folgende Gläubiger:innendaten sind anzugeben: 
Art der Pfändung: Es ist auszuwählen, ob es sich um eine Lohnpfändung eine Unterhaltspfändung 
oder ein Schuldenregulierungsverfahren handelt. 

Rang: Die Rangfolge der Lohnpfändung(en) ist anzugeben. 

Anzahl der Unterhaltsberechtigten: Hier ist die Anzahl der Unterhaltsberechtigten anzugeben. Es 
können maximal 5 Unterhaltsberechtigte laut §291a EO Absatz 2 Punkt 2 Unpfändbarer Freibetrag 
(„Existenzminimum“) berücksichtigt werden. 

Exekutionszahl: Es ist die vom zuständigen Gericht vergebene Exekutionszahl anzugeben. 

Aktenzahl: Falls vorhanden, ist hier eine Ordnungsnummer des Dienstgebers oder der 
Dienstgeberin anzugeben. 

Offener Exekutionsbetrag: Hier ist der aktuelle Stand der noch offenen Exekutionsforderung 
anzugeben. Der Betrag ist im Format xxxxx,xx (ohne Tausenderpunkt) anzugeben. 

Gläubiger:in: Der Gläubigername ist anzugeben. 
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Gläubigervertreter:in: Wenn vorhanden, sind die Vertreter des Gläubigers bzw, der 
Gläubigerin anzugeben. IBAN: Hier ist der IBAN des Gläubigers bzw, der Gläubigerin oder des 
Gläubigervertreters bzw. der Gläubigervertreterin anzugeben. 

BIC: Der BIC ist nur dann anzugeben, wenn es sich um eine ausländische Bankverbindung handelt. Bei 
inländischen Bankverbindungen ist die Eingabe des BIC nicht erforderlich. 

 
Mit der Schaltfläche „NEUE:R GLÄUBIGER:IN“ können weitere Gläubiger:innendaten eingegeben 
werden. Es müssen jene Gläubiger:innen angegeben werden, die bei der Verrechnung berücksichtigt 
werden sollen. Mit der Schaltfläche „SPEICHERN“ werden die eingegebenen Daten für die 
Verrechnung gespeichert. 
 
Aus Datenschutzgründen werden die eingegebenen Gläubiger:innendaten für weitere 
Urlaubsentgeltverrechnungen nicht gespeichert. 

 
 

Angabe des Urlaubszeitraumes 
Unter "offener Urlaubsanspruch" ist ersichtlich, wie viele Urlaubstage dem oder der betreffenden 
Arbeitnehmer:in insgesamt zur Verfügung stehen. 

 
In den Feldern „Urlaub von:“ und „bis:“ sind Beginn und Ende des Urlaubs anzugeben bzw. mit der 
Kalenderfunktion auszuwählen. Es werden Samstag, Sonn- und Feiertage (lt. zugeordneten KV- 
Bereich des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin) automatisch berücksichtigt. Bei z.B. Eingabe 
Urlaub von 24.12.2016 bis 31.12.2016 werden alle darin vorhandenen Wochenenden und Feiertage 
automatisch berücksichtigt. Im Feld „Urlaubstage“ wird daraufhin die Anzahl der tatsächlich zu 
verrechnenden Urlaubstage ausgegeben. 

 
Beginn- und Ende-Meldungen müssen einen zusammenhängenden Zeitraum umfassen. 
Sind mehrere Urlaubseinreichungen innerhalb eines Monats zu melden, so ist für jeden 
zusammenhängenden Zeitraum bzw. für einzelne Tage eine eigene Einreichung zu erfassen. Das gilt 
auch für monats- bzw. jahresübergreifende „von-bis“ Daten. 

 
Die hier eingegebenen Urlaubsmeldungen werden bei der Verrechnung automatisch in die 
monatliche Zuschlagsmeldung (Anwendung: Meldungseingabe) übernommen, müssen daher, wenn 
die UE-Verrechnung vor der Meldeliste erledigt wird, nicht nochmals in der Anwendung 
Meldungseingabe erfasst werden. Wenn die Einreichung in Evidenz genommen wird muss die 
Urlaubshaltung eigenständig in der Meldungseingabe erfasst werden. 
Um die Eingabe zu speichern und für eine:n weitere:n Arbeitnehmer:in einreichen zu können, ist der 
Button "Neuer AN" zu wählen. Die Ansicht der Arbeitnehmer:innen-Auswahl wird wieder geöffnet 
und die Einreichung kann erledigt werden. 

 
 

Verrechnungsfreigabe 
Sollte die Einreichung für alle Arbeitnehmer:innen abgeschlossen sein, ist die Schaltfläche 
"Eingabeprotokoll" zu wählen. Alle Arbeitnehmer:innen mit den vorhandenen 
Urlaubsentgelteinreichungen werden in diesem Protokoll angezeigt. 
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Sollte eine Einreichung fehlerhaft sein, kann diese nochmals entfernt werden, indem das Auswahlfeld 
"Löschen" markiert und der Button "Markierte Löschen" betätigt wird. 
 
Zusätzliche Einreichungen können hinzugefügt werden, indem der Button "Neuer AN" angeklickt 
wird. 
 
Ist das Eingabeprotokoll vollständig, kann die Online-Verrechnung mit der Schaltfläche "Verrechnen" 
gestartet werden. Die Online-Verrechnung der Daten kann je nach Anzahl der eingereichten 
Arbeitnehmer:innen einige Zeit in Anspruch nehmen. Das Ende der Verarbeitung ist abzuwarten, nur 
dadurch kann die korrekte Verrechnung der UE-Einreichungen erledigt werden. 
 
Nach erfolgreicher Verrechnung werden die Arbeitnehmer:innendaten mit AKZ, VSNR, Name, und 
die Informationen zu den Urlaubstagen aufgelistet. 

 
 

Evidenzen 
Es ist nach erfolgter Verrechnungsfreigabe ersichtlich ob einzelne Verrechnungen in Evidenz 
genommen wurden. Eine Verrechnung wird vom Programm in Evidenz genommen, wenn fehlende 
oder auch durch Sachbearbeiter:innen der BUAK abzuklärende Sachverhalte bestehen. Der 
Verrechnungsprozess kann sich dadurch verzögern. 

 
 

2. Direktdaten 
Die Verrechnungen im BUAK-Direktdatenaustausch werden mittels xml-Dateien erledigt. Alle 
Informationen dazu stehen im eBUAK-Portal unter „FAQ“ im Dokument „Direktdatenaustausch im 
eBUAK-Portal“ zur Verfügung. 
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3. Verrechnungslisten 

Im Menüpunkt „Verrechnungslisten“ werden die Verrechnungslisten archiviert. Verschiedene 
Suchfunktionen ermöglichen einen schnellen und einfachen Zugriff auf die Dokumente. Diese stehen 
als pdf-Dokumente zur Verfügung, können jederzeit nochmals gedruckt oder gespeichert werden. 

 

 
 
 

4. Urlaubsanspruch 
Im Bereich „Urlaubsanspruch“ besteht die Möglichkeit, die Urlaubsansprüche aller laufend 
beschäftigten Arbeitnehmer:innen eines Betriebes auf einem Blick zu sehen. 
Nach Klicken auf die Schaltfläche „Auswahl“ werden die Ansprüche der Arbeitnehmer:innen 
angezeigt. Zusätzlich gibt es hier eine Spalte für die Urlaubsansprüche welche beim nächsten 
Verfallstermin berücksichtigt werden. 
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Eine Auflistung als pdf-Dokument ist über die Schaltfläche „AUFSTELLUNG URLAUBSANSPRÜCHE“ 
möglich. Dieses Dokument kann gespeichert und gedruckt werden. 
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